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Sabine Feilbach

Hannover, im Mai 2022
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Liebe Leserinnen und Leser,

ich hoffe , das Jahr 2022 hat für Sie gut begonnen. 

2022 stellt uns vor neue Herausforderungen: 

 � nach noch aktuellem Stand ist die Schlussrech-
nung für alle Corona-Hilfen (Überbrückungs-
geld I bis IV, verlängert bis 30.6.2022) bis zum 
31.12.2022 einzureichen

 � im Zeitraum 1.7. bis 31.10.2022 sind bun-
desweit für alle Grundstücke Feststellungser-
klärungen zu erstellen und einzureichen. Dies 
trifft jeden Eigentümer, Erbbauberechtigten/-
verpflichteten 

Wir freuen uns auf diese Herausforderungen und 
werden Sie - gemeinsam mit Ihnen – meistern.

Herr Weißenberg wird uns nach fünf Jahren der 
Zusammenarbeit verlassen und zukünftig in der 
Industrie tätig sein. Wir danken ihm für die gute 
Zusammenarbeit.

Bleiben Sie gesund.
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Um Belege ins Unternehmen online zu transferie-
ren gibt es folgende zwei Möglichkeiten 

1. Belege über kostenfreie DATEV-Lösungen 
transferieren

2. Belege über Fremdsoftwareanbieter (ggf. 
kostenpflichtig) transferieren

1.) Bei der Nutzung der kostenfreien DATEV- 
     Lösungen können Sie Ihre Belege über 

a. DATEV Belegtransfer V.5 (Neu)

b. DATEV Upload Mail

c. DATEV Upload mobil (App)

transferieren/hochladen. 

DATEV Belegtransfer V.5 (Neu) ersetzt den 
bisherigen Belegtransfer. Jedoch gibt es hier kei-
ne Möglichkeit mehr die Belege direkt über den 
Belegtransfer (DATEV Scan-Modul) zu scannen. 
Die Belege müssen in den zuvor eingerichteten 
Belegordner (z. B. Rechnungseingang, Rech-
nungsausgang, Kasse, Bank etc.) abgelegt sein. Die 
Belege können dann manuell oder automatisch 
über eine Überwachung ins Unternehmen online 
gesendet/hochgeladen werden. 

DATEV Upload Mail bietet die Möglichkeit, di-
gitale Belege an DATEV Unternehmen online 
per E-Mail zu senden. Für jeden Belegtyp (z. B. 
Rechnungseingang, Rechnungsausgang, Kasse, 
Bank) gibt es eine eigene E-Mail-Adresse an die 
die Belege entsprechend gesendet werden. 

DATEV Upload mobil (App) bietet die Mög-
lichkeit über die DATEV Upload mobil App (im 
Google Play Store und Apple Store verfügbar) 
Dokumente oder bereits auf Mobilgeräten gespei-
cherte Dokumente mit der App zu erfassen und 
anschließend ins Unternehmen online zu übertra-
gen. 

Bei der Nutzung der o. g. DATEV-Lösungen ist 
Voraussetzung, dass die Belege bereits vorher ge-
scannt sind oder digital per E-Mail vorliegen. Die 
Funktionalität Scannen in den Programmen DA-
TEV Belegtransfer und DATEV Upload online 
wird eingestellt.     
Ihr Bilanzbuchhalter – Mehmet Altay

Für viele Menschen stellt sich im Laufe des Le-
bens mehrmals die Frage, wie sich die Rente be-
rechnet und mit welcher Rente man rechnen kann. 
Dieser Artikel soll Ihnen anhand eines Beispiels 
Aufschluss darüber geben, wie sich die Rente be-
rechnet. Im Folgenden wird von einem Steuer-
pflichtigen der Steuerklasse I in Westdeutschland 
mit einer Arbeitszeit von 45 Jahren ausgegangen.

Rentenformel der Deutschen Rentenversiche-
rung: 
 
Monatlicher Beitrag zur Rentenversicherung  
*21*12*Beitragsjahre=Gesamteinzahlungen 

tatsächliches Jahresbruttoeinkommen/ Jähr-
liches Durchschnittsentgelt lt. DRV = Anzahl 
Rentenpunkte pro Jahr2 .

Anzahl Rentenpunkte* aktueller Rentenwert = 
Bruttorente

Bruttorente-Krankenversicherungsbeitrag-
Pflegeversicherungsbeitrag-Einkommensteu-
er= Nettorente

Praxis-Beispiel3 :    
Das mittlere Durchschnittsbruttoeinkommen 
betrug 2021 in Deutschland monatlich 3.069 €. 
Davon wurden 1024 € Steuern und Sozialabga-
ben abgeführt und ein Betrag von 285 € entfiel auf 
die Rentenversicherung.  Wenn man diese 3.069 € 
nun auf ein Jahr hochrechnet, ergibt sich das Jah-
resbruttoeinkommen bei 36.828 €.  Die deutsche 
Rentenversicherung geht von einem jährlichen 
Durchschnittsentgelt von 41.541 € aus, für das es 
einen Rentenpunkt gibt. Wenn man nun das Jah-
resbruttoeinkommen des Steuerpflichtigen durch 
das jährliche Durchschnittsentgelt dividiert, erhält 
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man seine Anzahl Rentenpunkte für das gewählte 
Jahr. Im vorliegenden Fall wären dies 0,89 Ren-
tenpunkte. Auf 45 Beitragsjahre würde dies 40,05 
Rentenpunkte ergeben, wenn man von konstanten 
Zahlen ausgeht.

Derzeit erhält ein Versicherter für einen Renten-
punkt eine Monatsrente von 34,19 € (Stand Feb-
ruar 2022). Wenn man die Rentenpunkte, die man 
während der Beitragszeit gesammelt hat, mit dem 
aktuellen Rentenwert multipliziert, erhält man 
eine Bruttorente von 1.369,31 € pro Monat. Da-
von sind dann noch die Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung in Höhe von derzeit 10,9 % abzu-
ziehen, sodass sich eine Auszahlung von 1.220,06 € 
gibt, bei welcher noch die Einkommensteuer von 
72,50  € abzuziehen ist, was zu einer Nettorente 
von 1.147,56 € führt.

Wenn man nun die Gesamteinzahlungen von 
insgesamt 307.800 € durch diese 1.147,56 € teilt, 
weiß man, wie viele Monate man noch leben muss, 
um die Summe der Einzahlungen wieder heraus 
zu holen.

Fazit      
Bei einem über die Lebensarbeitszeit erzielten 
Durchschnittseinkommen kann lediglich eine 
Rente erzielt werden, die auf keinen Fall aus-
kömmlich für den Lebensabend ist. Damit ist 
klar: jeder sollte zusätzlich für sein Alter sparen! 
Daran wird auch die geplante Erhöhung des Ren-
tenwerts auf 36,02 € nichts ändern.    
Ihr Auszubildender – Timo Bischoff

1Anzahl Beitragszahler (Arbeitnehmer/ Arbeitgeber)
2Bis zur Bemessungsgrenze von aktuell 64.350 €, d.h. aktuell maximal 

1,55 Rentenpunkte pro Jahr.
3Zum Teil Übernommen aus: Volker Looman- Wie eine faire Rente 

funktionieren kann, FAZ 04.01.2022
4Berechnung der Formel nach §32a EStG

Zur Förderung des Klimaschutzes gibt es seit dem 
01.01.2020 die Möglichkeit die energetische Sa-
nierung von Gebäuden in der Einkommensteuer 
steuermindernd geltend zu machen.

Was sind energetische Maßnahmen?

Energetische Maßnahmen lassen sich in die fol-
genden Oberkategorien unterteilen:

 � Wärmedämmung von Wänden,
 � Wärmedämmung von Dachflächen,
 � Wärmedämmung von Geschossdecken,
 � Erneuerung der Fenster oder Außentüren,
 � Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsan-

lage,
 � Erneuerung der Heizungsanlage,
 � Einbau von digitalen Systemen zur energeti-

schen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung, 
 � Optimierung bestehender Heizungsanlagen, 

sofern diese älter als zwei Jahre sind.

Neben den eigentlichen energetischen Maßnah-
men sind ebenfalls andere notwendige Arbeiten 
wie beispielsweise Erdaushebungen, Maßnahmen 
zur Schalldämmung oder die Wiederherstellung 
von Außenbereichen zu berücksichtigen, solange 
die Arbeiten im Bezug zu der eigentlichen ener-
getischen Maßnahme stehen. Die energetische 
Maßnahme darf erst nach dem 31.12.2019 be-
gonnen haben und muss bis zum 01.01.2030 ab-
geschlossen sein. Als energetische Maßnahme gilt 
nicht die Montage einer Photovoltaikanlage.

Wie wirkt die Steuerermäßigung und in welcher 
Höhe?

Der Steuerbonus mindert die Einkommensteuer-
last direkt um einen Prozentsatz der Kosten, die 
für die energetische Sanierung angefallen sind. Im 
Unterschied zu haushaltsnahen Dienstleistungen 
oder Handwerkerleistungen können neben den 
Lohnkosten auch die Materialkosten berücksich-
tigt werden. Der Steuerbonus verteilt sich über 
drei Jahre. In den ersten beiden Jahren können je-
weils 7 % der Aufwendungen bis zu einer maxi-

Schwerpunktthema

Steuerermäßigung bei energe-
tischen Maßnahmen am Eigen-
heim
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Bescheinigung eines Fachunternehmens

Die Voraussetzung, dass die Bescheinigung eines 
Fachunternehmens vorliegen muss kann sich als 
schwierig erweisen. Nicht jedes Unternehmen 
darf eine solche Bescheinigung ausstellen. Zu den 
Unternehmen, die die Bescheinigung ausstellen 
dürfen zählen u.a. Dachdecker, Installateure und 
Maler. Auch wenn das Unternehmen eine Be-
scheinigung ausstellen dürfte, tut dies noch lan-
ge nicht jedes Unternehmen. Die Ausgestaltung 
der Bescheinigung muss nach Beispiel des Bun-
desministeriums der Finanzen erfolgen. Dieses 
veröffentlicht jeweils eine aktuelle Vorlage der 
Bescheinigung. Die Bescheinigung ist dem Fi-
nanzamt stets vorzulegen. Bereits mit der Verga-
be des Auftrags sollte daher abgeklärt werden, ob 
eine solche Bescheinigung ausgestellt wird. Neben 
den ausführenden Unternehmen können auch 
fachlich qualifizierte Energieberater, Energieef-
fizienz–Experten oder weitere Personen mit der 
Berechtigung einen Energieausweis auszustellen, 
die Bescheinigung ausstellen.

Die Kosten für die Bescheinigung oder einen Ener-
gieberater sind ebenfalls steuermindernd. 50 % der 
angefallenen Kosten sind im Jahr der Sanierung 
begünstigt. Zusammen mit der normalen Steuer-
ermäßigung darf jedoch die oben erläuterte Gren-
ze von 14.000 € nicht überschritten werden.

Sollten Sie Fragen bezüglich der steuerlichen Be-
rücksichtigung von energetischen Sanierungen 
haben, helfen wir Ihnen gerne weiter!   
Ihr Steuerfachangestellter – Tim Schlesinger

malen Höhe von 14.000 € steuermindernd geltend 
gemacht werden. Im dritten Jahr sind es dann nur 
noch 6 % der Aufwendungen mit einer maximalen 
Steuerermäßigung von 12.000 €. Es ergibt sich also, 
über drei Jahre verteilt, eine Gesamtförderhöhe von 
20 % mit einer maximalen Steuerermäßigung von 
40.000 €. Die maximale Höhe der förderfähigen 
Kosten beträgt damit 200.000 €. Die Begrenzung 
gilt pro Person und pro Objekt. Besitzt man meh-
rere förderfähige Objekte kann für jedes dieser Ob-
jekte die maximale Steuerermäßigung von 40.000 € 
in Anspruch genommen werden.

Beispiel:      
Der Eigentümer hat eine energetische Sanierung 
an seinem Haus vornehmen lassen. Die Kosten be-
liefen sich auf 120.000 €.

In Jahr 1 kann der Eigentümer 7 % von 120.000 € 
auf seine Steuerlast anrechnen lassen. Die Steuer-
entlastung liegt damit bei 8.400 €. 

In Jahr 2 erhält der Eigentümer ebenfalls eine Steu-
erermäßigung in Höhe von 8.400 €.

In Jahr 3 erhält der Eigentümer nur noch eine Steu-
erermäßigung in Höhe von 6 % von 120.000 €. Die 
Steuerentlastung beträgt somit 7.200 €.

Weitere Voraussetzungen

Neben der Voraussetzung, dass es sich bei der Sa-
nierung um eine energetische Maßnahme handeln 
muss, sind die folgenden Voraussetzungen einzu-
halten:

 � Gebäude ausschließlich zu eigenen Wohnzwe-
cken genutzt

 � Grundstück muss in der EU/ in einem EWR 
Staat liegen

 � Gebäude muss älter als 10 Jahre sein
 � Keine sonstige steuerliche Berücksichtigung
 � Keine Inanspruchnahme von öffentlichen Zu-

schüssen oder verbilligten Krediten
 � Rechnung in deutscher Sprache mit Auflistung 

der Maßnahmen
 � Zahlung muss per Überweisung erfolgen
 � Bescheinigung eines Fachunternehmens über 

die Baumaßnahme.

der KREISEL  1.-2022
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Laut Bundessteuerberaterkammer (BStBK) hat 
das Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
klargestellt, dass die Corona-Hilfen zwar nicht 
als Entschädigungen i. S. d. Einkommensteuerge-
setzes gelten, jedoch die allgemeinen Regelungen 
zur ertragsteuerlichen Behandlung von Investiti-
onszuschüssen anwendbar sind, soweit die gezahl-
ten Hilfen auch Anteile für die Anschaffung oder 
Herstellung von Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens enthalten. Dadurch ist die Möglichkeit 
gegeben, erhaltene Hilfen von den Anschaffungs-
kosten zu kürzen und somit die sofortige Besteue-
rung derartiger Hilfsleistungen zu vermeiden. Die 
Versteuerung erfolgt demzufolge durch gekürzte 
Bemessungsgrundlagen zur Absetzung für Ab-
nutzung verteilt auf die betriebsgewöhnliche Nu-
tzungsdauer.

Das Kabinett hat eine Formulierungshilfe für ei-
nen Gesetzentwurf zur Verlängerung von Sonder-
regelungen im Zusammenhang mit der COVID-
19-Pandemie beim Kurzarbeitergeld und anderen 
Leistungen beschlossen. Dies teilte das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales mit.

Mit einer am 09.02.2022 vom Kabinett beschlos-
senen Formulierungshilfe für die Regierungsfrak-
tionen wurde die Bezugsdauer für das Kurzarbei-
tergeld befristet bis zum 30.06.2022 auf bis zu 
28 Monate verlängert. Da Betriebe, die seit An-
fang der Pandemie im März 2020 durchgehend 
in Kurzarbeit sind, die maximale Bezugsdauer 
für das Kurzarbeitergeld von derzeit 24 Mona-
ten schon im Februar 2022 ausschöpfen, soll die 
Verlängerung der Bezugsdauer rückwirkend zum 
01.03.2022 in Kraft treten.

Zusätzlich werden von den bisherigen pandemie-
bedingten Sonderregelungen bis zum 30.06.2022 
fortgeführt:

 � die Anrechnungsfreiheit von Minijobs auf das 
Kurzarbeitergeld,

 � die erhöhten Leistungssätze bei längerer Kurz-
arbeit und,

 � der erleichterte Zugang zur Kurzarbeit
 � die Zahl der Beschäftigten, die vom Arbeits-

ausfall betroffen sein müssen, bleibt von min-
destens einem Drittel auf mindestens 10 Pro-
zent abgesenkt und

 � auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden 
wird weiter vollständig verzichtet.

Die Sozialversicherungsbeiträge sollen den Ar-
beitgebern nach dem 31.03.2022 weiter zur Hälf-
te erstattet werden, wenn die Kurzarbeit mit Qua-
lifizierung verbunden wird. Mit der Fortführung 
der Sonderregelungen beim Kurzarbeitergeld 
soll sichergestellt werden, dass Beschäftigungs-
verhältnisse auch im 2. Quartal stabilisiert sowie 
Arbeitslosigkeit und Insolvenzen vermieden wer-
den können. Die Fraktionen von SPD, Bündnis 
90/Die Grünen und FDP haben am 16.02.2022 
einen Gesetzent-wurf vorgelegt. Am 18.02. wurde 
das Gesetz vom Bundestag beschlossen.

Das Bundesfinanzministerium hat die Reinvesti-
tionsfrist für die Übertragung stiller Reserven auf 
Ersatzwirtschaftsgüter des Anlage- oder Umlauf-
vermögens nach Bildung einer Rücklage erneut 
verlängert. Die Frist verlängert sich um zwei Jahre, 
wenn die Rücklage ansonsten am Schluss des nach 
dem 29. Februar 2020 und vor dem 1. Januar 2021 
endenden Wirtschaftsjahr aufzulösen wäre. Sie 
verlängert sich um ein Jahr, wenn die Rücklage am 
Schluss des nach dem 31. Dezember 2020 und vor 
dem 1. Januar 2022 endenden Wirtschaftsjahres 
aufzulösen wäre.

Corona - Steuerrechtliche Er-
leichterungen

Kurzarbeit soll verlängert werden

Rücklage für Ersatzbeschaffung 
- Verlängerung der Reinvesti- 
tionsfrist
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Die Gewährung des ermäßigten Umsatzsteuersat-
zes in Höhe von 7 % für erbrachte Restaurant- und 
Verpflegungsdienstleistungen, die eigentlich zum 
30. Juni 2021 hätte beendet sein müssen, wurde be-
fristet bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Die 
Abgabe von Getränken ist hiervon ausgeschlossen.

Zeitraum 01.01.2021 – 
31.12.2022

ab 01.01.2023

Speisen zum Verzehr an 
Ort und Stelle

7% 19%

Speisen Außerhausge-
schäft (Imbiss/Lieferung/
Abholung) 

7% 7%

Getränke (Grundsatz) 19% 19%

Das Bundesfinanzministerium hat eine weitere 
Verlängerung der Regelungen erlassen, die für die 
von den Folgen der Corona-Krise betroffenen Steu-
erpflichtigen steuerliche Erleichterungen vorsehen. 
Von besonderer Bedeutung ist die Möglichkeit, 
Steuerforderungen weiterhin zinslos zu stunden. 

Zu den befristeten Steuererleichterungen zählen u. 
a.:

 � Stundung von fälligen Steuern 

 � Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen 

 � Anpassung von Vorauszahlungen auf die Ein-
kommen- und Körperschaftsteuer 2022 

Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen 
können bis zum 30. Juni 2022 gestellt werden. An-
tragsteller haben nachzuweisen, dass sie unmittel-
bar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich 
von der Corona-Krise betroffen sind. Wegen den 
Detailregelungen des Bundesfinanzministeriums 
sprechen Sie uns bitte an.

der KREISEL  1.-2022

Corona-Krise: Weitere Verlänge-
rung der verfahrensrechtlichen 
Steuererleichterungen

Drittes Corona-Steuerhilfegesetz 
- Weitergeltung des ermäßigten 
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 � Der Grundfreibetrag steigt um 204 Euro. Da-
mit soll das Existenzminimum für Erwachsene 
steuerfrei gestellt werden. Bei einem Ledigen 
wird demnach erst ab einem zu versteuernden 
Einkommen von mehr als 9.948 Euro im Jahr 
Einkommensteuer fällig. Bei Ehepaaren bzw. 
eingetragenen Lebenspartnern verdoppelt sich 
der Betrag auf 19.896 Euro. 

 � Vorsorgeaufwendungen für das Alter können 
2022 steuerlich besser abgesetzt werden. Für 
die Berücksichtigung der Sonderausgaben 
gilt 2022 ein Höchstbetrag von 25.639 Euro. 
Maximal können davon im kommenden Jahr 
94 % abgesetzt werden. Alleinstehende kön-
nen demnach 24.101 Euro und Ehepaare 
bzw. eingetragene Lebenspartner 48.202 Euro 
steuerlich geltend machen. Bei der Rentenbe-
steuerung erhöht sich ab 1. Januar der steuer-
pflichtige Rentenanteil von 81 auf 82 %. Somit 
bleiben nur noch 18 Prozent der ersten vollen 
Bruttojahresrente steuerfrei. Dieser Anteil gilt 
für im Jahr 2022 neu hinzukommende Rent-
nerjahrgänge. 

 � Bei Bestandsrenten bleibt der festgesetzte 
steuerfreie Rentenbetrag bestehen. 

 � Wer seit 2019 eine betriebliche Altersvorsorge 
abgeschlossen hat, bekommt 15 % Zuschuss 
vom Arbeitgeber. Ab 2022 muss dieser Zu-
schuss auch für Altverträge gezahlt werden. 
Den vollen Zuschuss erhält, wessen Verdienst 
unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze für 
die gesetzliche Krankenversicherung liegt - die 
beträgt 58.050 Euro brutto im Jahr 2022. Bei 
höherem Verdienst darf der Zuschuss gleitend 
abgesenkt werden.  

 � Zum 1. Januar 2022 wird die Sachbezugsfrei-
grenze von bisher 44 Euro monatlich auf 50 
Euro angehoben. Die Freigrenze gilt für Sach-
zuwendungen, etwa Gutscheine, die Beschäf-
tigten monatlich überlassen werden. Bis zur 
Freigrenze können die Zuwendungen steuer-
frei behandelt werden. Das Überschreiten der 
Freigrenze führt zu einer Steuerpflicht des 
gesamten zugewendeten Betrages. Ein Zu-

sammenrechnen der monatlichen Beträge auf 
einen Jahresbetrag ist nicht zulässig. 

 � Sachbezugswerte 2022: Der Verbraucherpreis-
index ist im maßgeblichen Zeitraum von Juni 
2020 bis Juni 2021 um 2,8 Prozentpunkte ge-
stiegen. Auf dieser Grundlage wurde der Wert 
für Verpflegung von 263 Euro auf 270 Euro 
(Frühstück 56 Euro, Mittag- und Abendessen 
jeweils 107 Euro) angehoben. Der Wert für 
Mieten und Unterkunft erhöht sich um 1,7 % 
von 237 Euro auf 241 Euro. 

 � Der gesetzliche Mindestlohn steigt ab dem 1. 
Januar von 9,60 Euro auf 9,82 Euro pro Stun-
de. Zum 1. Juli 2022 soll er dann noch einmal 
auf 10,45 Euro pro Stunde angehoben werden. 
Der neue Min-destlohn gilt auch für Minijobs. 
Aber: Der Verdienst darf 450 Euro monatlich 
trotzdem nicht überschreiten. Ansonsten wird 
das Arbeitsverhältnis sozialversicherungs-
pflichtig. 

 � Ab 1 Januar 2022 ist die Steuer-ID gewerbli-
cher Minijobber über das elektronische Melde-
verfahren an die Minijob-Zentrale zu übermit-
teln - unabhängig davon, ob der Arbeitgeber 
die Steuer pauschal an die Minijob-Zentrale 
zahlt oder die individuelle Besteuerung nach 
der Lohnsteuerklasse über das Finanzamt vor-
nimmt. Außerdem muss in der Datenüber-
mittlung die Art der Versteuerung angegeben 
werden. Im Haushaltsscheck-Verfahren erfragt 
die Minijob-Zentrale die Steuer-ID nur in den 
Fällen, in denen ausnahmsweise keine Pausch-
steuer gezahlt wird.

Unter gewissen Voraussetzungen können Famili-
enheime vererbt werden, ohne dass Erbschaftsteu-
er anfällt. Eine Voraussetzung ist, dass der Erwer-
ber die Wohnung unverzüglich zur Selbstnutzung 
für eigene Wohnzwecke bestimmt. Mit diesem 
Kriterium hat sich der Bundesfinanzhof nun nä-
her befasst.

Wichtige Neuregelungen ab Ja-
nuar 2022

Erbschaftsteuerbefreiung für Fa-
milienheime: Verzögerter Einzug 
muss nicht schädlich sein
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Hintergrund:      
Die vom Erblasser zuvor selbst genutzte Woh-
nimmobilie kann erbschaftsteuerfrei vererbt 
werden, wenn das Familienheim vom Ehegat-
ten bzw. eingetragenen Lebenspartner weitere 
zehn Jahre lang bewohnt wird. Erben Kinder 
oder Enkel (verstorbener Kinder), ist darüber 
hinaus zu beachten, dass die Steuerbefreiung 
auf eine Wohnfläche von 200 qm begrenzt ist. 
Wird die Grenze überschritten, unterliegt der 
übersteigende Teil der Erbschaftsteuer.

Der Erwerber muss die Wohnung unver-
züglich, d. h., ohne schuldhaftes Zögern, zur 
Selbstnutzung für eigene Wohnzwecke be-
stimmen. Angemessen ist regelmäßig ein 
Zeitraum von sechs Monaten nach dem Erb-
fall. Verzögert sich der Einzug wegen Reno-
vierungsarbeiten, ist das dem Erwerber nicht 
anzulasten, wenn er die Arbeiten unverzüglich 
in Auftrag gibt, die Handwerker sie aber aus 
Gründen, die der Erwerber nicht zu vertre-
ten hat (beispielsweise viele Aufträge), nicht 
rechtzeitig ausführen können.Ein weiteres 
Indiz für die unverzügliche Bestimmung zur 
Selbstnutzung ist die zeitnahe Räumung bzw. 
Entrümpelung der Wohnung. Verzögert sich 
der Einzug hingegen, weil zunächst ein gra-
vierender Mangel beseitigt werden muss, ist 
eine spätere Entrümpelung der Wohnung un-
schädlich, wenn sie nicht ihrerseits zu einem 
verzögerten Einzug führt. 

Merke      
Der Erbe muss keine beschleunigenden und 
möglicherweise kostenintensiveren Maßnah-
men zur Renovierung und Schadensbeseiti-
gung ergreifen, nur um die Sechs-Monats-
Frist einzuhalten. Dieser Maßstab, den die 
Vorinstanz (Finanzgericht Münster) angelegt 
hat, ist nach Auffassung des Bundesfinanzhofs 
zu streng.     
Quelle | BFH-Urteil vom 6.5.2021, Az. II R 46/19, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 226044

Die verbilligte Vermietung einer Wohnung 
zu Wohnzwecken ist unschädlich bzw. gilt als 
vollentgeltlich, wenn das Entgelt mindestens 66 % 
der ortsüblichen Miete beträgt. Das Finanzgericht 
Baden-Württemberg hat das bei einer Vermietung 
eines aufwendig gestalteten Wohngebäudes aller-
dings jüngst anders gesehen und eine Totalüber-
schussprognose gefordert. Gegen die Entschei-
dung des Finanzgerichts ist die Revision anhängig. 
Somit kann der Bundesfinanzhof nun klären, ob 
bei einer Vermietung mit mindestens 66 % der 
ortsüblichen Miete eine Totalüberschussprogno-
se erforderlich ist, wenn es sich um ein aufwendig 
gestaltetes Wohngebäude (im konkreten Streitfall: 
Einfamilienhaus mit weit über 250 qm Wohnflä-
che) handelt.

Hintergrund und Regelung ab 2021  
Bei einer verbilligten Überlassung einer Wohnung 
zu Wohnzwecken (z. B. an Angehörige) ist eine 
Entgeltlichkeitsgrenze einzuhalten, um den vol-
len Werbungskostenabzug zu sichern. Beträgt das 
Entgelt mindestens 66 % der ortsüblichen Miete, 
ist diese Grenze erfüllt.

Merke      
Seit 2021 ist ein voller Werbungskostenabzug 
aber auch bei einem geringeren Entgelt möglich: 
Beträgt es 50 % und mehr, jedoch weniger als 66 % 
der ortsüblichen Miete, ist eine Totalüberschuss-
prognoseprüfung vorzunehmen. Fällt diese positiv 
aus, ist Einkunftserzielungsabsicht zu unterstellen 
und der volle Werbungskostenabzug ist möglich. 
Anderenfalls ist von einer Einkunftserzielungsab-
sicht nur für den entgeltlich vermieteten Teil aus-
zugehen und die Kosten sind aufzuteilen. 
Quelle | FG Baden-Württemberg, Urteil vom 22.1.2021, Az. 
5 K 1938/19, Rev. BFH: Az. IX R 17/21, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 226476

Wegen des negativen Basiszinses wird (wie be-
reits in 2021) auch für 2022 keine zu versteuernde 

Aufwendig gestaltete Wohnge-
bäude: Verbilligte Vermietung 
an Angehörige besser vermei-
den

Erneut keine Vorabpauschale bei 
Fonds zu versteuern

der KREISEL  1.-2022
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Vorabpauschale erhoben. Die Vorabpauschale ist 
der Betrag, um den die Ausschüttungen eines In-
vestmentfonds innerhalb eines Kalenderjahrs, den 
Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschrei-
ten. Da der Basisertrag wegen des negativen Ba-
siszinses negativ ist, ist eine Unterschreitung des 
Basisertrags nicht möglich. Darauf hat aktuell das 
Bundesfinanzministerium hingewiesen.

Hintergrund     
Der Anleger eines Publikums-Investmentfonds 
hat als Investmentertrag u. a. die Vorabpauscha-
le nach § 18 Investmentsteuergesetz (InvStG) zu 
versteuern. Die Vorabpauschale für 2022 gilt beim 
Anleger am ersten Werktag des folgenden Kalen-
derjahrs (also am 2.1.2023) als zugeflossen.

Die Vorabpauschale für 2022 ist unter Anwen-
dung des Basiszinses vom 3.1.2022 zu ermitteln, 
der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffent-
licher Anleihen abzuleiten ist. Dabei ist auf den 
Zinssatz abzustellen, den die Deutsche Bundes-
bank anhand der Zinsstrukturdaten jeweils auf 
den ersten Börsentag des Jahres errechnet. An-
hand der Zinsstrukturdaten hat die Deutsche 
Bundesbank einen Wert von -0,05 % für Bundes-
wertpapiere mit jährlicher Kuponzahlung und ei-
ner Restlaufzeit von 15 Jahren errechnet. 
Quelle | BMF-Schreiben vom 7.1.2022, Az. IV C 1 - S 1980-
1/19/10038:005, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 227283

Auch Menschen mit einer Behinderung können 
ihre Gesundheitskosten steuermindernd geltend 
machen, wenn diese den Eigenanteil überstei-
gen. Neben den anfallenden Gesundheitskosten 
kann der Behindertenpauschbetrag zum Tragen 
kommen. Dieser deckt alle Kosten ab, die ty-
pisch für die Behinderung sind und die regelmä-
ßig entstehen. Berechtigt ist, wer einen Bescheid 
des zuständigen Versorgungsamtes oder ab ei-
nem Grad der Behinderung (GdB) von 50 einen 

Schwerbehindertenausweis nachweisen kann. Der 
Pauschbetrag gilt auch, wenn die Behinderung 
erst während des Jahres eintritt oder wegfällt. Die 
Höhe des Pauschbetrags (Angaben hier für 2021) 
ist abhängig vom Grad der Behinderung. Wenn 
dieser bei 20 liegt, gibt es einen Pauschbetrag von 384 
Euro, bei einem Grad von 60 bereits 1.440 Euro. 
Bei Menschen mit einem Behinderungsgrad von 
100 liegt der Pauschbetrag bei 2.840 Euro - bei 
hilflosen, blinden und taubblinden Menschen bei 
7.400 Euro. Im Schwerbehindertenausweis müs-
sen dafür die Merkmale „H“ (hilflos), „Bl“ (blind) 
oder „TBl“ (taubblind) eingetragen sein. Einma-
lige oder besondere Aufwendungen wie für eine 
Kur, Krankheit oder eine Haushaltshilfe sind zu-
sätzlich zum Pauschbetrag als außergewöhnliche 
Belastung absetzbar, wenn sie den Eigenanteil 
übersteigen.

Mit der Homeoffice-Pauschale können für ma-
ximal 120 Tage im Jahr pro Tag fünf Euro bei 
der Einkommensteuererklärung geltend gemacht 
werden - also höchstens 600 Euro. Das gilt nicht 
nur für Arbeitnehmer, sondern auch für Vermieter. 
Bedingung ist, dass an den angesetzten Tagen die 
betriebliche oder berufliche Tätigkeit ausschließ-
lich in der häuslichen Wohnung ausgeübt und 
keine außerhalb gelegene Betätigungsstätte auf-
gesucht wird. Das betrifft beispielsweise einen 
Arbeitnehmer, der während der Woche im Büro 
seines Arbeitgebers arbeitet und sich am Samstag 
um die Hausverwaltung seiner Vermietungsob-
jekte kümmert. Für den Samstag könnte er dann 
die Homeoffice-Pauschale beanspruchen, wenn er 
keine anderen Wege wie zur Post oder zum Bau-
markt für das Vermietungsobjekt zurückgelegt 
hat. Der Ansatz der Homeoffice-Pauschale ist 
nicht auf Wochentage beschränkt und es ist auch 
nicht erforderlich, dass ein ganzer Tag gearbeitet 
wurde. Wenn der Arbeitnehmer die Hausver-
waltung dagegen am Abend nach seiner Ange-
stelltentätigkeit erledigt, kann er an dem Tag die 
Homeoffice-Pauschale für die Vermietungstätig-

Menschen mit Behinderung: 
Gesundheitskosten und Pausch-
betrag steuermindernd geltend 
machen

Auch Vermieter können Homeof-
fice-Pauschale geltend machen
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keit nicht ansetzen. Wenn ein Vermieter z. B. als 
Rentner keiner weiteren Betätigung nachgeht, 
ist der Ansatz der Homeoffice-Pauschale für die 
Tage im häuslichen Büro möglich. Die Regelung 
zur Homeoffice-Pauschale gilt nach aktuellem 
Stand nur noch für das Jahr 2021. Allerdings hat 
die neue Koalition angekündigt, eine Verlänge-
rung für 2022 zu beschließen.

Oft wird im Wege einer vorweggenommenen 
Erbfolge oder besser: des Vermögensübergangs 
auf die nachfolgende Generation ein Mietwohn-
gebäude auf Kinder übertragen mit der Zurück-
behaltung der Erträge für die Eltern. Dies erfolgt 
zweckmäßigerweise durch die Bestellung eines 
Nießbrauchs für den bisherigen Eigentümer, 
ggfs. auch für den längstlebenden Elternteil. Im 
Schenkungszeitpunkt wird dann für Zwecke der 
Ermittlung der Schenkungsteuer ein gesonder-
ter Grundstückswert festgestellt und hiervon die 
Nießbrauchsbelastung mit ihrem kapitalisierten 
Wert abgezogen. Der Jahreswert muss aus dem 
Durchschnitt der Erträge aus dem Grundstück 
(ohne AfA) ermittelt werden und ist dann mit 
dem Vervielfältiger entsprechend dem Lebensal-
ter des/der Berechtigten (abzulesen aus der amt-
lichen Sterbetafel) zu kapitalisieren. Sind beide 
Elternteile berechtigt, richtet sich der Verviel-
fältiger nach dem Lebensalter des/der statistisch 
Längstlebenden. Beim Kapitalwert wird ein Zins-
satz von 5,5 % berücksichtigt. Sind in dem Ge-
bäude nur Wohnräume vermietet, ist sowohl vom 
Grundstückswert als auch vom Kapitalwert des 
Nießbrauchs ein Abschlag von 10 % vorzuneh-
men. Was geschieht nun beim Wegfall des Nieß-
brauchs im Todesfall des Erstversterbenden? Gar 
nichts, die Belastung geht auf den/die weitere/n 
Berechtigte/n über. Es kann allerdings dann zu ei-
ner Änderung des ursprünglichen kapitalisierten 
Nießbrauchswertes kommen, wenn die berechtigte 
Person relativ kurze Zeit nach der Nießbrauchsbe-
stellung verstirbt. Der kurze Zeitraum beträgt 10 
bis 1 Jahr, je nach dem Lebensalter des Berechtig-

ten im Zeitpunkt der Nießbrauchsbestellung. Die 
ursprünglich festgesetzte Schenkungsteuer kann 
in diesen Fällen vom Finanzamt geändert werden, 
soweit noch keine Zahlungsverjährung eingetre-
ten ist, d. h. 5 Jahre nach der erstmaligen Fälligkeit 
der Steuer. Eine für die Praxis sinnvolle Variante 
der Versorgung der übertragenden Eltern ergibt 
sich aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs. Der 
Vater überträgt unter Zurückbehaltung des Nieß-
brauchs ein Mietwohngrundstück auf die Tochter. 
Nach seinem Tod soll die Mutter eine Rente aus 
den Grundstückserträgen erhalten. Bei der Fest-
setzung der Schenkungsteuer wird nur der Nieß-
brauch abgezogen, nicht jedoch die Rente, weil 
deren Entstehen ungewiss ist. Sie hängt davon 
ab, ob die Ehefrau den Ehemann überlebt. Tritt 
dieser Fall ein, ist die Rente vom ursprünglichen 
Schenkungswert abzuziehen. Die Kapitalisierung 
muss dann vom Zeitpunkt des Rentenbezugs nach 
dem Lebensalter der Ehefrau vorgenommen wer-
den. Die Berichtigung erfolgt nur auf Antrag und 
ohne zeitliche Begrenzung wegen der Festset-
zungsverjährung.

Der für ein einheitliches Vertragswerk im Sinne 
des GrESt-Rechts erforderliche objektiv sachli-
che Zusammenhang zwischen dem Erwerb und 
der Bebauung eines Grundstücks wird u. a. in-
diziert, wenn der Veräußerer dem Erwerber vor 
Abschluss des Kaufvertrags über das Grundstück 
aufgrund einer in bautechnischer und finanzieller 
Hinsicht konkreten und bis (annähernd) zur Bau-
reife gediehenen Vorplanung ein bestimmtes Ge-
bäude auf dem konkreten Grundstück zu einem 
im Wesentlichen feststehenden Preis angeboten 
hatte und der Erwerber dieses Angebot später 
unverändert oder mit nur geringen Abweichun-
gen, die den Charakter der Baumaßnahmen nicht 
verändert haben, angenommen hat. So entschied 
das Niedersächsische Finanzgericht. Auf der Ver-
äußererseite könnten mehrere Personen als Ver-
tragspartner auftreten, sodass sich die Ansprüche 
des Erwerbers auf Übereignung des Grundstücks 
und auf Errichtung des Gebäudes zivilrechtlich 
gegen verschiedene Personen richten. Es genüge, 

Zum einheitlichen Vertragswerk 
im Grunderwerbsteuerrecht

der KREISEL  1.-2022
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gung eines Nießbrauchs an einem 
Grundstück
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wenn der Eigentümer das Grundstück dem Bau-
unternehmer, der die Bebauung angeboten habe, 
"an die Hand" gegeben habe. Maßgebend sei da-
bei der tatsächlich verwirklichte Geschehensab-
lauf.  Ohne Bedeutung sei, ob der Erwerber tat-
sächlich und rechtlich in der Lage gewesen wäre, 
ein anderes Unternehmen mit der Bebauung zu 
beauftragen oder sich für eine andere, wesentlich 
vom Angebot des Grundstücksveräußerers abwei-
chende Bebauung zu entscheiden, und ggf. auch 
entsprechende Angebote eingeholt habe.

Zum 01.01.2025 wird auf Grund der Grundsteu-
erreform die neue Grundsteuer in Kraft treten. 
Die Einheitswerte werden als bisherige Berech-
nungsgrundlage der Grundsteuer ihre Gültigkeit 
verlieren. An deren Stelle tritt dann in den Bun-
desländern, die keine abweichenden Regelungen 
getroffen haben, der Grundsteuerwert.

Hinweis
Der Gesetzgeber hat ein sog. Bundesmodell er-
lassen, nach dem der Wert des Grundstücks maß-
geblich ist. Dieser Vorgabe haben sich aber nur die 
Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Mecklen-
burg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rhein-
land-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein 
und Thüringen angeschlossen. 
Die übrigen Bundesländer haben eigene abwei-
chende Gesetze erlassen. So zählt ab 2025 in Bay-
ern für die Berechnung nur die Fläche des Grund-
stücks und der Gebäude, nicht mehr die Lage. Der 
Wert des Grundstücks und der Immobilien darauf 
spielt keine Rolle.

Die Finanzverwaltung wird in diesem Jahr ab-
hängig vom Bundesland eine Vielzahl neuer 
Daten abfragen, die von Grundstückseigentü-
mern vorzulegen sind. Stichtag für die Grund-
stückseigentümer für den Stand der Angaben 
ist der 01.01.2022. Zu diesem Stichtag müssen 
Grundstückseigentümer jedoch zunächst nichts 
unternehmen. Sie werden Ende März 2022 mit 
öffentlicher Bekanntmachung weiter informiert. 
Die Grundstückseigentümer haben sich damit 
zu beschäftigen, welche Grundstücksart vorliegt, 

wie groß die Grundstücksfläche ist, wie sich der 
zutreffende Bodenrichtwert bemisst, wie viel 
Wohnfläche vorliegt, um welches Baujahr es sich 
handelt und wie sich die Miteigentumsanteile 
der Eigentumswohnung(en) in entsprechenden 
Wohnobjekten bemessen. Teilweise sind die ge-
forderten Angaben nicht so einfach zu ermitteln. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Daten bis 
zum 31.10.2022 in Erklärungsform (sog. Fest-
stellungserklärung) beim Finanzamt einzugehen 
haben.

Die Vorgabe der Finanzverwaltung im Zuge der 
durchzuführenden Grundsteuerreform 2022 be-
deutet, dass in den kommenden Monaten rund 
36 Millionen Immobilien, darunter 24 Millionen 
Wohnimmobilien, neu bewertet werden müssen. 
Bemerkenswert bei der Zeitvorgabe ist der Um-
stand, dass die Einreichung der Erklärung - elek-
tronisch (Elster-Portal) -, erst ab dem 01.07.2022 
möglich sein soll.

Wer Tätigkeiten ohne Gewinnerzielungsabsicht 
und überwiegend aus privaten Gründen ausübt, 
muss auf die Einnahmen nicht unbedingt Ein-

Grundsteuerreform 2022: Stich-
tag für den Stand der Angaben 
01.01.2022

Einkünfte aus Hobby - Umsatz-
steuerpflicht kann bestehen
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kommensteuer zahlen. Wenn keine Möglichkeit 
besteht, mit dem Hobby auf  Dauer Gewinne zu 
erzielen, werden solche Tätigkeiten vom Finanz-
amt als Liebhaberei behandelt. Die Einkünfte kön-
nen aber trotzdem der Umsatzsteuer unterfallen, 
wenn die Kleinunternehmergrenze überschritten 
wird. Seit 2020 gilt, wer nicht mehr Einnahmen 
als 22.000 Euro im Vorjahr erzielt hat, muss kei-
ne Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen, wenn 
er sich dort als Kleinunternehmer anmeldet. Die 
Grenze bezieht sich immer auf das Vorjahr. Im 
laufenden Jahr dürfen voraussichtlich nicht mehr 
als 50.000 Euro eingenommen werden.

Für das Vorliegen einer Umsatzsteuerpflicht muss 
nur eine gewerbliche und nachhaltige Tätigkeit 
am Markt zur Erzielung von Einnahmen vorlie-
gen. Die Absicht, Gewinne zu erzielen, ist nicht 
notwendig. Dass die Einnahmen aus dem Hobby 
allein nicht zum Leben reichen, ist für die Um-
satzsteuerpflicht nicht relevant.

Damit Existenzgründer eine Steuernummer er-
halten, benötigt das Finanzamt innerhalb eines 
Monats nach der Unternehmensgründung den 
„Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“. Dieser 
enthält u. a. die Angaben zu den persönlichen 
Verhältnissen, zum Unternehmen und zu den zu 
erwartenden Einkünften beziehungsweise Um-
sätzen. Bereits seit dem 01.01.2021 müssen einige 
Fragebögen elektronisch an das Finanzamt über-
mittelt werden. Neu kommt ab dem 01.01.2022 
eine elektronische Übermittlungspflicht für den 
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bei Grün-
dung einer Körperschaft nach ausländischem 
Recht hinzu.

Folgende Fragebögen zur steuerlichen Erfassung 
stehen für Unternehmensgründungen im Dienst-
leistungsportal der Steuerverwaltung ,,Mein ELS-
TER‘‘ (unter www.elster.de) nach Registrierung 
zur Verfügung:

 � Aufnahme einer gewerblichen, selbstständigen 
(freiberuflichen) oder land- und forstwirtschaft-
lichen Tätigkeit (Einzelunternehmen)

 � Gründung einer Personengesellschaft/-gemein-
schaft

 � Gründung einer Kapitalgesellschaft bzw. Ge-
nossenschaft

 � Gründung einer Körperschaft nach ausländi-
schem Recht

Künftig darf das Finanzamt in diesen Fällen den 
Fragebogen zur steuerlichen Erfassung nur noch 
bei unbilligen Härten in Papierform akzeptieren.

Ausnahme: Für die Gründung eines Vereins ist 
der Fragebogen dagegen weiterhin auf amtlich vor-
geschriebenem Vordruck in Papierform abzugeben.

Steuernummer für Existenzgrün-
der - Elektronische Anmeldung 
beim Finanzamt erforderlich

der KREISEL  1.-2022
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Mit dem Statusfeststellungsverfahren in der Sozi-
alversicherung nach § 7a Sozialgesetzbuch (SGB) 
IV können sich die Beteiligten eines Auftragsver-
hältnisses frühzeitig Klarheit über den Erwerbs-
status verschaffen. Durch das Barrierefreiheits-
stärkungsgesetz sind nun einige Änderungen zu 
beachten, die ab dem 1.4.2022 gelten.

Hintergrund     
Für die Durchführung des Statusfeststellungsver-
fahrens ist die Clearingstelle bei der Deutschen 
Rentenversicherung Bund zuständig. Mit diesem 
Verfahren können die Beteiligten eines Auftrags-
verhältnisses rechtlich verbindlich feststellen las-
sen, ob eine versicherungspflichtige Beschäftigung 
vorliegt.

Beachten Sie     
Für bestimmte Personengruppen ist das Status-
feststellungsverfahren zwingend durchzuführen. 
Handelt es sich bei angemeldeten Beschäftig-
ten um den Ehegatten, Lebenspartner oder Ab-
kömmling des Arbeitgebers oder um einen ge-
schäftsführenden GmbH-Gesellschafter, hat die 
Einzugsstelle einen Antrag auf Feststellung des 
Erwerbsstatus zu stellen (§ 7a Abs. 1 S. 2 SGB IV).

Neuregelungen ab 1.4.2022

Mit Wirkung zum 1.4.2022 treten einige Neure-
gelungen in Kraft. Hervorzuheben sind insbeson-
dere folgende Punkte:

 � Die Einführung einer Prognoseentscheidung 
ermöglicht die Feststellung des Erwerbsstatus 
schon vor der Aufnahme der Tätigkeit und da-
mit frühzeitiger als bisher.

 � Anstelle der Versicherungspflicht wird künftig 
der Erwerbsstatus festgestellt. Anders als bisher 
entscheidet die Clearingstelle also nicht mehr 
über die Versicherungspflicht und -freiheit in 
den einzelnen Sozialversicherungszweigen.

Der Bundesfinanzhof hat über den Vorsteuerab-
zug aus der Ausbaumaßnahme an einer öffentli-
chen Straße entschieden, die nach der Fertigstel-
lung unentgeltlich an die Gemeinde überlassen 
wurde. Zuletzt hatte der Bundesfinanzhof einen 
solchen Fall in 2011 entschieden. Danach war 
der Unternehmer, der bereits bei Bezug von Ein-
gangsleistungen beabsichtigt, die Leistungen aus-
schließlich und unmittelbar für eine unentgeltliche 
Entnahme zu verwenden, nicht zum Vorsteuerab-
zug berechtigt. Wegen der in der Zwischenzeit er-
gangenen Rechtsprechung zweifelte der Bundes-
finanzhof jedoch an seiner Ansicht und rief den 
Europäischen Gerichtshof an. Dieser entschied, 
dass dem Steuerpflichtigen auf der Eingangsseite 
der Vorsteuerabzug zusteht, während auf der Aus-
gangsseite keine Besteuerung einer unentgeltli-
chen Wertabgabe erfolgt. 

Auszug aus dem 1. Leitsatz der Entscheidung: 

• „Ein Steuerpflichtiger (hat) ein Recht auf Ab-
zug der Vorsteuer ..., wenn diese Straße sowohl 
von diesem Steuerpflichtigen im Rahmen sei-
ner wirtschaftlichen Tätigkeit als auch von der 
Öffentlichkeit benutzt wird, soweit diese Aus-
bauarbeiten nicht über das hinausgingen, was 
erforderlich war, um diesem Steuerpflichtigen 
zu ermöglichen, seine wirtschaftliche Tätig-
keit auszuüben, und ihre Kosten im Preis der 
von diesem Steuerpflichtigen getätigten Aus-
gangsumsätze enthalten sind.“

Dieser Rechtsprechung schloss sich der Bundesfi-
nanzhof nun an. Er machte deutlich, dass auch ein 
mittelbarer Zusammenhang zwischen Eingangs- 
und Ausgangsleistung für den Vorsteuerabzug 
ausreichend ist. Zudem ist eine Besteuerung der 
unentgeltlichen Wertabgabe nur in den Fällen 
durchzuführen, in denen ein unversteuerter Letzt-
verbrauch droht.   Quelle | BFH-Urteil 
vom 16.12.2020, Az. XI R 26/20 (XI R 28/17), unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 222374; EuGH-Urteil vom 16.9.2020, Rs. 
C-528/19; BFH-Urteil vom 13.1.2011, Az. V R 12/08

Entscheidung zum Vorsteuerab-
zug bei unentgeltlicher Zuwen-
dung

Neuerungen beim Statusfeststel-
lungsverfahren ab 1.4.2022
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Beispiel     
Ab dem 1.4.2022 soll in einer Praxis für Physio-
therapie ein Physiotherapeut tätig werden. Nach 
der Entscheidung der Clearingstelle liegt eine 
abhängige Beschäftigung vor, weil der Physio-
therapeut nicht weisungsfrei arbeiten kann und 
in die Arbeitsorganisation eingebunden ist.

In welchen Sozialversicherungszweigen Versi-
cherungspflicht bzw. -freiheit besteht, muss der 
Arbeitgeber nun selbst entscheiden.

Beachten Sie     
Beim bis zum 31.3.2022 geltenden Anfragever-
fahren entscheidet die Clearingstelle auch über 
die Versicherungspflicht bzw. -freiheit in der ge-
setzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Ar-
beitslosenversicherung.

 � Es wird eine Gruppenfeststellung für gleiche 
Vertragsverhältnisse ermöglicht. Dadurch 
muss der Auftraggeber bei gleichen Aufträ-
gen keine separaten Statusfeststellungsver-
fahren mehr durchführen.

 � Zukünftig können bestimmte Dreieckskons-
tellationen geprüft werden. Auch damit kön-
nen separate Statusfeststellungsverfahren ver-
mieden werden.   

Quelle | Barrierefreiheitsstärkungsgesetz vom 16.7.2021, 
BGBl I 2021, S. 2970; Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales vom 13.8.2021 „Verfahren zur Feststellung des 
Erwerbsstatus“

Die von einer gesetzlichen Krankenkasse auf der 
Grundlage von § 65a Sozialgesetzbuch (SGB) 
V gewährte Geldprämie (Bonus) für gesund-
heitsbewusstes Verhalten kann eine die Sonder-
ausgaben mindernde Beitragserstattung darstel-
len. Eine erfreuliche Vereinfachung hat nun das 
Bundes-finanzministerium geschaffen: Bonus-
leistungen bis zur Höhe von 150 EUR pro ver-
sicherte Person stellen Leistungen der gesetzli-
chen Krankenversicherung dar und mindern die 
Sonderausgaben nicht. Diese Regelung ist bis 
Ende 2023 befristet.

Hintergrund     
Soweit die Aufwendungen die Basisabsicherung 
betreffen, stellen Beitragszahlungen an die Kran-
kenversicherung steuermindernde Sonderausga-
ben dar. Im Gegenzug mindern Beitragsrücker-
stattungen die abziehbaren Aufwendungen. Bei 
der Behandlung von Bonuszahlungen gemäß   
§ 65a SGB V ist wie folgt zu differenzieren:

Werden von der gesetzlichen Krankenversiche-
rung Kosten für Gesundheitsmaßnahmen er-
stattet bzw. bonifiziert, die nicht im regulären 
Versicherungsumfang des Basiskrankenversiche-
rungsschutzes enthalten sind (z. B. Osteopathie-
Behandlung) bzw. der Förderung gesundheitsbe-
wussten Verhaltens dienen (z. B. Mitgliedschaft 
in einem Sportverein) und von den Versicherten 
privat finanziert worden sind, handelt es sich nicht 
um eine Beitragsrückerstattung. Die als Sonder-
ausgaben abziehbaren Krankenversicherungsbei-
träge sind daher nicht zu mindern.

Beachten Sie     
Eine pauschale Bonusleistung muss die tatsäch-
lich entstandenen Kosten nicht exakt abdecken.

Eine die Sonderausgaben mindernde Beitrags-
rückerstattung liegt hingegen vor, wenn sich ein 
Bonus auf eine Maßnahme bezieht, die vom Ba-
siskrankenversicherungsschutz umfasst ist (insbe-
sondere gesundheitliche Vorsorge- oder Schutz-
maßnahmen, z. B. zur Früherkennung bestimmter 
Krankheiten) oder für aufwandsunabhängiges 
Verhalten (z. B. Nichtraucherstatus, gesundes 
Körpergewicht) gezahlt wird.

Vereinfachung durch das Bundesfinanzministe-
rium       
Da die vorgenannte Unterscheidung schwierig 
sein kann, hat die Finanzverwaltung eine bis Ende 
2023 geltende Vereinfachung geschaffen:   
Es wird davon ausgegangen, dass Bonuszahlungen 
auf der Grundlage von § 65a SGB V bis zur Höhe 
von 150 EUR pro versicherte Person Leistungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung darstellen 
und den Sonderausgabenabzug nicht mindern. 
Nur darüber hinausgehende Zahlungen sind als 
Beitragsrückerstattung anzusehen und reduzieren 
die Sonderausgaben. 

der KREISEL  1.-2022

Bonuszahlungen der Krankenkas-
sen: 150 EUR bleiben „steuerfrei“



17

Für Unternehmer und Unternehmen

Zeitliche Ausübung des Widerrufs   
Nach einem aktuellen Beschluss des Bundesfi-
nanzhofs kann die bei einem Grundstückserwerb 
ausgeübte Option widerrufen werden, solange die 
Steuerfestsetzung für das Jahr der Leistungser-
bringung anfechtbar oder wegen eines Vorbehalts 
der Nachprüfung noch änderbar ist. Denn wür-
de das Recht zum Widerruf gleichzeitig mit dem 
Verzicht der Steuerbefreiung ausgeübt werden 
müssen, wäre der Widerruf des Verzichts faktisch 
ausgeschlossen.

Beachten Sie     
Damit ist die anderslautende Ansicht der Finanz-
verwaltung überholt und muss angepasst werden. 
Quelle | BFH, Beschluss vom 2.7.2021, Az. XI R 22/19, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 225543; BFH-Urteil vom 21.10.2015, 
Az. XI R 40/13

Auch bei Online-Betriebsfeiern gelten die lohn-
steuerrechtlichen Regelungen, d. h. Zuwendun-
gen der Firma i. R. einer digitalen Betriebsfeier 
bleiben bis zu einem Betrag von 110 Euro je Mit-
arbeiter steuerfrei. Für diese Grenze werden alle 
Aufwendungen einschließlich der Umsatzsteuer 
zum Beispiel für Speisen oder Geschenke zusam-
mengerechnet. Maximal kann ein Unternehmen 
zwei Veranstaltungen pro Jahr für seine Beleg-
schaft durchführen, ohne dass Lohnsteuer und 
Sozialversicherungsbeiträge gezahlt werden müs-
sen.Wenn die Betriebsfeier mehr kostet, sind für 
den Teil, der die Grenze übersteigt, Lohnsteuer 
und Sozialversicherungsbeiträge beim Mitarbei-
ter abzurechnen. Denn dann gilt die Betriebsfeier 
als geldwerter Vorteil. Alternativ kann die Firma 
den höheren Aufwand pauschal versteuern. Die 
Betriebsfeier muss zumindest grundsätzlich al-
len Betriebsangehörigen offenstehen. Damit sie 
wirklich überwiegend dem betrieblichen Interesse 
dient, dürfen prinzipiell nur „Arbeitnehmer“ an 
der Veranstaltung teilnehmen, wobei der Begriff u. 
a. auch deren Partner sowie ehemalige Angestell-
te, Leiharbeiter und Praktikanten umfassen kann. 
Wenn nur eine Abteilung feiert, muss auch hier 

Beachten Sie     
Etwas anderes gilt nur, soweit der Steuerpflichti-
ge nachweist, dass Bonuszahlungen von mehr als 
150 EUR auf (unschädlichen) Leistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung beruhen. 
Quelle | BMF-Schreiben vom 16.12.2021, Az. IV C 3 - S 
2221/20/10012 :002, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 226550

Die Vermietung und der Verkauf von Grundstü-
cken sind grundsätzlich umsatzsteuerfrei. Doch 
die Möglichkeit der Option zur Steuerpflicht und 
der daran anknüpfende Vorsteuerabzug bieten Ge-
staltungsmöglichkeiten. Ändern sich die Verhält-
nisse und soll die beim Erwerb eines Grundstücks 
ausgeübte Option später widerrufen werden, war 
das bislang faktisch nicht möglich. Doch nun gibt 
es positive Nachrichten vom Bundesfinanzhof.

Grundsätzliches    
Der Verkauf und die Vermietung von Grundstü-
cken sind umsatzsteuerfrei. Auf die Steuerfreiheit 
kann allerdings verzichtet werden. Diese Option 
setzt voraus, dass ein Umsatz an einen Unterneh-
mer für dessen Unternehmen erfolgt. Bei Grund-
stückslieferungen ist zudem Voraussetzung, dass 
die Option im Zwangsversteigerungstermin bis 
zur Abgabe des ersten Gebots und in allen an-
deren Fällen in dem Notarvertrag ausgeübt wird.

Zeitliche Ausübung der Option  
In einer Entscheidung aus 2015 hatte der Bun-
desfinanzhof ausgeführt, dass der Verzicht auf die 
Steuerbefreiung der Lieferung eines Grundstücks 
(außerhalb eines Zwangsversteigerungsverfah-
rens) nur in dem dieser Grundstückslieferung 
zugrunde liegenden notariell zu beurkundenden 
Vertrag erklärt werden kann. Ein späterer Verzicht 
ist unwirksam, auch wenn er notariell beurkundet 
wird.

Grundstücksverkäufe: Widerruf 
der Option zur Umsatzsteuer-
pflicht ist möglich

Lohnsteuer für digitale Betriebs-
feier?
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Zum 1. August 2021 ist das Transparenzregis-
ter- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) 
in Kraft getreten, welches das Geldwäschegesetz 
(GWG) in Teilen neu gestaltet hat. Der Kreis der 
Betroffenen, die in das Register einzutragen sind, 
sowie der inhaltliche Umfang der Meldepflicht 
sind erweitert worden. Die wesentliche Ände-
rung besteht aber darin, dass das Register mit 
dem Wegfall der bisher geltenden Mitteilungs-
fiktion die Gestalt eines Vollregisters annimmt. 
Der Meldepflicht wird nicht länger dadurch ge-
nüge getan, dass die erforderlichen Angaben über 
ein anderes öffentlich geführtes Register, wie z. 
B. das Handelsregister, abrufbar sind. Bisher war 
eine Mitteilung gemäß Geldwäschegesetz nur 
dann notwendig, wenn die zu machenden Anga-
ben zum wirtschaftlich Berechtigten nicht über 
andere öffentlich geführte Register, wie z. B. über 
das Handelsregister elektronisch zugänglich wa-
ren (Meldefiktion). Mit Wirkung zum 1. August 
2021 ist die Meldefiktion weggefallen und das 
Transparenzregister zum Vollregister erstarkt. 
Dies hat zur Folge, dass zuvor entbehrliche Mit-
telungen nun erforderlich werden. Als Erleich-
terung hat der Gesetzgeber für Vereinigungen, 
die bis zum 31. Juli 2021 von einer Mitteilungs-
pflicht befreit waren, Übergangsfristen normiert.

Demnach müssen

 � Aktiengesellschaften, SE und Kommandit-
gesellschaften auf Aktien bis spätestens 31. 
März 2022,

 � Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 
Genossenschaften, europäische Genossen-
schaften oder Partnerschaften bis spätestens 
30. Juli 2022 und

 � alle anderen Mitteilungspflichtigen bis spä-
testens 31. Dezember 2022

ihre Mitteilung vornehmen.

Die nötigen Angaben müssen über das Portal 
www.transparenzregister.de an das Register ge-
macht werden. Bei Verstößen gegen die Melde-
pflicht drohen Sanktionen in Form von empfind-
lichen Bußgeldern.

jedes Teammitglied teilnehmen können. Einla-
dungen nur nach Hierarchie, Umsatzzahlen oder 
Funktion sind lohnsteuerrechtlich unzulässig.

Wenn der Rechnungsempfänger den Vorsteuer-
abzug geltend gemacht hat, ist der aufgrund ei-
nes unberechtigten Steuerausweises geschuldete 
Steuerbetrag für den Zeitraum zu berichtigen, in 
dem der Rechnungsempfänger die Vorsteuer an 
das Finanzamt zurückzahlt. Auf den Zeitpunkt 
der Berichtigungsbeantragung beim Finanzamt 
oder den einer Rechnungsberichtigung kommt es 
nicht an. So entschied der Bundesfinanzhof. Die 
Berichtigung des geschuldeten Steuerbetrages sei 
unter den im Umsatzsteuergesetz weiter bezeich-
neten Bedingungen für den Besteuerungszeitraum 
vorzunehmen, in dem die Gefährdung des Steuer-
aufkommens beseitigt worden sei. Ein Vorsteuer-
abzug beim Empfänger der Rechnung dürfe nicht 
durchgeführt oder die geltend gemachte Vorsteuer 
müsste an die Finanzbehörde zurückgezahlt wor-
den sein.

Der Europäische Gerichtshof hat entscheiden, 
dass die von der Finanzverwaltung gesetzte Frist 
für das umsatzsteuerliche Zuordnungswahlrecht 
bei gemischt genutzten Gegenständen (z. B. ein 
Einfamilienhaus oder Photovoltaikanlage wird 
sowohl privat als auch unternehmerisch genutzt) 
grundsätzlich europarechtskonform sei. Das be-
deutet, dass das Zuordnungswahlrecht dem Fi-
nanzamt bis zum Ablauf der gesetzlichen Abga-
befrist für die Umsatzsteuererklärung mitgeteilt 
werden. Zu beachten ist dabei, dass bei der Frist-
berechnung bestehende Fristverlängerungen für 
die Erstellung der Erklärung durch einen Steuer-
berater nicht berücksichtigt werden kann.

Zum Zeitraum der Rechnungsbe-
richtigung bei zu Unrecht ausge-
wiesener Umsatzsteuer

Rechtsprechung des Europä- 
ischen Gerichtshofs zum umsatz-
steuerlichen Zuordnungswahl-
recht

Wichtig! Das Transparenzregister 
- Ab sofort ein Vollregister
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Zum Jahreswechsel können oft alte Unterlagen 
entsorgt werden. Häufig gilt eine 10-jährige Auf-
bewahrungsfrist. Nach dem 31. Dezember 2021 
können daher Bücher, Inventare, Bilanzen, Rech-
nungen und Buchungsbelege, die vor dem 1. Ja-
nuar 2012 aufgestellt wurden, vernichtet werden, 
wenn die Steuerbescheide endgültig sind. Für 
Geschäftsbriefe und sonstige Unterlagen, wie 
z. B. Lohnunterlagen, gilt eine 6-jährige Aufbe-
wahrungsfrist. Solche Unterlagen, die vor dem 1. 
Januar 2016 entstanden sind, können ebenfalls 
entsorgt werden, wenn die Steuerbescheide end-
gültig sind.

Bei einer Kapitalgesellschaft können die an die 
Gesellschafter gehenden Gewinnanteile erst nach 
einem Gewinnausschüttungsbeschluss zufließen. 
Im Zeitpunkt des Zuflusses ist dann auch die Ver-
steuerung vorzunehmen. Das Interesse der Gesell-
schafter am Zeitpunkt des Zuflusses kann durch-
aus unterschiedlich sein, je nach den steuerlichen 
Verhältnissen. Wenn die Satzung der Gesellschaft 
(in Deutschland überwiegend die GmbH) es zu-
lässt, dass Ausschüttungen an die einzelnen Ge-
sell-schafter zu unterschiedlichen Zeitpunkten 
erfolgen können, kann dies per Beschluss so ge-
handhabt werden. Ein solcher Fall lag dem Bun-
desfinanzhof (BFH) zur Entscheidung vor. An der 
GmbH waren ein Mehrheitsgesellschafter und 
mehrere Minderheitsgesellschafter beteiligt. Nach 
Ablauf des Geschäftsjahres stellten die Gesell-
schafter den Jahresabschluss fest und beschlossen 
eine Ausschüttung nur an die Minderheitsgesell-
schafter. Der entsprechende rechnerische Ge-
winnanteil für den Mehrheitsgesellschafter wurde 
in dem Beschluss einem persönlichen Rücklagen-
konto zugewiesen. Diese Handhabung entsprach 

der Satzung. Das Finanzamt rechnete die Rückla-
genzuführung aber dem Mehrheitsgesellschaf-
ter als Gewinnanteil zu. Auch das angerufene 
Finanzgericht vertrat die Auffassung, dass einem 
beherrschenden Gesellschafter die Dividende 
bereits mit dem Beschluss über die Gewinnver-
wendung zugeflossen sei, da die GmbH die Li-
quidität zur Ausschüttung hatte. Der Streit kam 
vor den BFH. Dieser stellte zunächst fest, dass die 
Handhabung der GmbH-Satzung entsprochen 
hatte, sie war also gesellschaftsrechtlich zulässig. 
Ein zulässiger Ausschüttungsbeschluss ist nach 
Auffassung des BFH auch steuerrechtlich wirk-
sam. Der Umstand, dass die Rücklage nur dem 
Mehrheitsgesellschafter zuzurechnen sei und er in 
einem späteren Beschluss kraft seiner Stimmen-
mehrheit jederzeit die Ausschüttung beschließen 
kann, verändert den zivilrechtlichen und steuer-
lichen Zuflusszeitpunkt nicht. Es liegt hier auch 
kein Missbrauch von Gestaltungsmöglichkei-
ten vor. Der Gesellschafter hat vor dem weiteren 
Ausschüttungsbeschluss auch keine Zahlungsfor-
derung an die GmbH. Dieses Urteil lässt daher 
rechtssicher unterschiedliche Zeitpunkte des Ge-
winnzuflusses für die einzelnen Gesellschafter je 
nach ihren steuerlichen Interessen zu.

Hinweis     
Im Regelfall erfolgt die Besteuerung durch die 
sog. Abgeltungsteuer (Kapitalertragsteuer zzgl. 
Soli zzgl. ggf. KiSt). Da die Besteuerung durch die 
ausschüttende Gesellschaft erfolgt, ist die zeitli-
che Komponente für den Gesellschafter wenig 
von Interesse. Interessant für die Gesellschafter 
ist das Urteil dahin gehend, dass die Gesellschaft 
nicht vollumfänglich den Gewinn ausschütten 
muss. So kann z. B. die Bruttodividende für den 
Mehrheitsgesellschafter in der Gesellschaft ver-
bleiben und gleichzeitig die Mindergesellschafter 
durch Gewinnausschüttungen "bei Laune" gehal-
ten werden, ohne dass der Gesellschaft massiv Li-
quidität entzogen wird.

Entsorgung von steuerrele-
vanten Unterlagen: Aufbewah-
rungsfristen beachten!

Zufluss von Gewinnausschüt- 
tungen für die Gesellschafter zu 
unterschiedlichen Zeitpunkten




